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Nichtamtliche LesefassungGeschäftsordnung (F�chsch�ftsr�t B�uwesen Geoinform�tion Gesundheitstechnologie)In der F�ssung vom 06.01.2025§ 1 Vorstand und weitere Ämter
(1) Der F�chsch�ftsr�t wählt �us seinen Reihen den Vorst�nd. Der Vorst�nd besteht �us drei

gleichberechtigten Vorst�ndsvorsitzenden, die sich gegenseitig vertreten, einer Schriftführung
und deren Stellvertretung sowie einer Fin�nzreferenz. Von den Vorst�ndsvorsitzenden sollte
n�chMöglichkeit jeweils einMitglied �us den Abteilungen „B�uwesen“, „Geoinform�tion“ und
„Technik und Gesundheit für Menschen (Gesundheitstechnologie)“ st�mmen. Der Vorst�nd
ist �n die Vorg�ben des Plenums gebunden und dem Plenum gegenüber
rechensch�ftspflichtig.

(2) Eine Person und eine Stellvertretung werden �ls Abges�ndte in d�s Studierendenp�rl�ment
gewählt. Diese Personen sind dem Studierendenp�rl�ment in der konstituierenden Sitzung
mitzuteilen.

§ 2 Wahl
(1) Die W�hlen der:

�. Vorst�ndsvorsitzenden,
b. Schriftführung,
c. Stellvertretenden Schriftführung,
d. Fin�nzreferenz,
e. Abges�ndte Person für d�s Studierendenp�rl�ment,
f. Abges�ndte Stellvertretung für d�s Studierendenp�rl�ment
erfolgen in der konstituierenden Sitzung des F�chsch�ftsr�tes.

(2) Gewählt wird mit einf�cher Mehrheit der �nwesenden Mitglieder.
§ 3 Sitzungsleitung

(1) Einer der Vorst�ndsvorsitzenden übernimmt die Sitzungsleitung und beruft die Sitzungen ein.
(2) Die Vorst�ndsvorsitzenden können die Leitung der Sitzung �n ein �nderesMitglied delegieren.
(3) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Sitzung.
(4) Es gilt § 4 Abs. 5 der S�tzung der Studierendensch�ft.

§ 4 Ordnungsgemäße Ladung
Der F�chsch�ftsr�t ist ordnungsgemäß einberufen, wenn Termin, Ort und vorläufige T�gesordnung
einschließlich �ller Unterl�gen mit einer Frist von fünf Arbeitst�gen vor der Sitzung, bei
�ußerordentlichen Sitzungen mindestens drei volle Arbeitst�ge vor der Sitzung, den Mitgliedern in
elektronischer Form zugeg�ngen sind. Gewählte Mitglieder des F�chsch�ftsr�ts müssen sich bis 24
Stunden vor Beginn der Sitzung ordentlich in elektronischer Form �bmelden.
§ 5 Vertretung
K�nn ein Mitglied �n einer Sitzung nicht teilnehmen, so h�t es unverzüglich den Vorst�nd zu
ben�chrichtigen. Dieser informiert die Vertretung, welche der Sitzungsleitung mitteilt, d�ss sie
stimmberechtigt �n der Sitzung teilnimmt. Eine Vertretung ist für die ges�mte D�uer der Sitzung
w�hrzunehmen, es sei denn, die Sitzung wird �n einem �nderen T�g fortgeführt.



Nichtamtliche LesefassungGeschäftsordnung (F�chsch�ftsr�t B�uwesen Geoinform�tion Gesundheitstechnologie)In der F�ssung vom 06.01.2025§ 6 Beschlussfähigkeit
(1) Der F�chsch�ftsr�t ist beschlussfähig, wenn n�ch ordnungsgemäßer Einl�dung die Mehrheit

seiner Mitglieder bei der Sitzung �nwesend oder vertreten ist.
(2) Die Sitzungsleitung stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Die

Beschlussfähigkeit gilt, �uch wenn sich die Z�hl der �nwesenden Mitglieder im L�ufe der
Sitzung verringert, sol�nge nicht �uf Antr�g eines Mitglieds durch die Sitzungsleitung die
Beschlussunfähigkeit festgestellt wird.

(3) Stellt die Sitzungsleitung die Beschlussunfähigkeit fest, so k�nn sie zur Beh�ndlung der nicht
erledigten T�gesordnungspunkte eine zweite Sitzung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht �uf
die Z�hl der �nwesendenMitglieder beschlussfähig; hier�uf ist bei der Einl�dung hinzuweisen.

(4) Ein Mitglied gilt �ls bef�ngen, wenn eine Angelegenheit beh�ndelt wird, die persönliche
Angelegenheiten betrifft. Liegt ein sonstiger Grund vor, der geeignet sein könnte, Misstr�uen
gegen eine unp�rteiische Amts�usübung zu rechtfertigen, h�t d�s betreffende Mitglied diese
Umstände vor der Sitzung, spätestens �ber vor der Ber�tung im Gremium dem FSR-Vorst�nd
mitzuteilen. In beiden Fällen h�t sich d�s betreffende Mitglied �uf Anordnung des FSR-
Vorst�nds der Mitwirkung zu enth�lten und für die D�uer der Ber�tung und Abstimmung der
Angelegenheit den Sitzungsr�um zu verl�ssen. Betrifft die Besorgnis der Bef�ngenheit ein oder
mehrere Vorst�ndsmitglieder, entscheidet über die Anordnung der F�chsch�ftsr�t mit der
einf�chen Mehrheit der Stimmen der �nwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder,
über deren Bef�ngenheit �bgestimmt wird, sind nicht stimmberechtigt. D�s betroffene
Mitglied soll �ngehört werden.

(5) Ein über den Fernmeldeweg zugesch�ltetes Mitglied ist stimmberechtigt. Es gibt seine Stimme
während der Abstimmung �uf einem elektronischen Weg �b.

§ 7 #bstimmungen
(1) Abstimmungen erfolgen in der Reihenfolge: „Stimmen d�für“, „Stimmen d�gegen“,

„Enth�ltungen“. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der �bgegebenen Stimmen gef�sst,
soweit die S�tzung der Studierendensch�ft oder diese Ordnung nichts �nderes bestimmt.
Stimmenth�ltungen gelten �ls nicht �bgegebene Stimmen.

(2) Bei Stimmengleichheit ist eine weitere Abstimmung durchzuführen. Bleibt es bei
Stimmengleichheit, ist der Antr�g �bgelehnt.

(3) Stellt die Sitzungsleitung bei der Abg�be der Stimmen „d�für“ fest, d�ss offensichtlich die
Mehrheit der Mitglieder des Gremiums für die Ann�hme des Antr�gs ist, d�nn k�nn sie ohne
Auszählung feststellen „mit Mehrheit �ngenommen“, wenn niem�nd diesem Verf�hren
widerspricht.

(4) In dem Gremiumwird durch Zuruf gewählt, wenn nur einW�hlvorschl�g vorliegt und niem�nd
diesem Verf�hren widerspricht.

(5) Auf Antr�g mindestens eines Mitglieds des Gremiums ist geheim �bzustimmen.



Nichtamtliche LesefassungGeschäftsordnung (F�chsch�ftsr�t B�uwesen Geoinform�tion Gesundheitstechnologie)In der F�ssung vom 06.01.2025§ 8 #ufgaben der Vorstandmitglieder
(1) Die Vorst�ndsmitglieder vertreten den F�chsch�ftsr�t in �llen hochschulpolitischen

Angelegenheiten und sind für die geschäftsordnungsgemäße Arbeit des R�ts ver�ntwortlich.
(2) Die Vorst�ndsvorsitzenden sorgen für die Umsetzung der Beschlüsse des F�chsch�ftsr�ts und

koordiniert die Arbeit zwischen dem F�chsch�ftsr�t, weiteren Hochschul�ngehörigen und
�ußenstehenden Akteuren.

§ 9 #ufgaben der Schriftführung
(1) Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen. Es h�t mindestens zu enth�lten:

�) T�g, Beginn, Ende und Ort der Sitzung,
b) die Anwesenheitsliste,
c) die N�men der Antr�gstellenden und den Wortl�ut ihrer Anträge,
d) Abstimmungsergebnisse,
e) die Ber�tungsergebnisse,
f) Komm- und Gehzeiten von den gewähltenMitgliedern und �ntr�gstellenden Personen

während der Sitzung.
(2) D�s Protokoll der letzten Sitzung ist spätestens zwei Wochen n�ch der Sitzung in geeigneter

elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.
(3) Über d�s Protokoll ist in der nächsten beschlussfähigen Sitzung �bzustimmen.

§ 10 #ufgaben der Finanzreferenz
(1) Die Fin�nzreferenz verw�ltet die Fin�nzen des F�chsch�ftsr�ts und erstellt den H�ush�ltspl�n.
(2) Die Fin�nzreferenz ist dem F�chsch�ftsr�t und dem übrigen Vorst�nd gegenüber

rechensch�ftspflichtig.
§ 11 #ufgaben der Vertretung für das Studierendenparlament

(1) Die Vertretung des F�chsch�ftsr�ts vertritt die Interessen des F�chsch�ftsr�ts im
Studierendenp�rl�ment und sorgt für eine enge Abstimmung zwischen beiden Gremien.

(2) Die Vertretung nimmt �n �llen Sitzungen des Studierendenp�rl�ments teil, bringt die Anliegen
und Beschlüsse des F�chsch�ftsr�ts ein und beteiligt sich �ktiv �n den Diskussionen und
Abstimmungen.

(3) Die Vertretung informiert den F�chsch�ftsr�t regelmäßig über die im Studierendenp�rl�ment
beh�ndelten Themen und die dort gef�ssten Beschlüsse.

(4) Die Vertretung steht in der Ver�ntwortung, den F�chsch�ftsr�t über wichtige
hochschulpolitische Entwicklungen zu unterrichten und geeigneteM�ßn�hmen zur Vertretung
der Interessen der F�chsch�ft im Studierendenp�rl�ment zu koordinieren.

§ 12 Öffentlichkeit der Sitzungen
Die Sitzungen des F�chsch�ftsr�ts sind grundsätzlich hochschulöffentlich. Auf Antr�g eines Mitglieds
k�nn die Öffentlichkeit �usgeschlossen werden, wenn dies mit Zweidrittelmehrheit der �nwesenden
Mitglieder beschlossen wird.



Nichtamtliche LesefassungGeschäftsordnung (F�chsch�ftsr�t B�uwesen Geoinform�tion Gesundheitstechnologie)In der F�ssung vom 06.01.2025§ 13 Sitzungsdauer
Die Sitzungsd�uer ist �uf drei Stunden beschränkt. Ist die Sitzungsd�uer überschritten, k�nn d�s
Plenum mit der Mehrheit seiner Stimmen die weitere Ber�tung beschließen, �nsonsten können die
Vorst�ndsvorsitzenden innerh�lb von drei Wochen eine neue Sitzung zu den nicht erledigten
T�gesordnungspunkten einberufen.
§ 14 #nträge

(1) Anträge sind zu einem vorher vom Vorst�nd festgelegten Sticht�g elektronisch oder schriftlich
beim Vorst�nd einzureichen. Anträge, die n�ch dieser Frist eingereicht werden, werden erst
in der d�r�uffolgenden Sitzung beh�ndelt. Ausgenommen hiervon sind Anträge zur
Geschäftsordnung, die �uch während der Sitzung möglich sind:

�. Ausschluss oder Wiederzul�ssung der Hochschulöffentlichkeit,
b. Nichtbef�ssung mit einem Antr�g,
c. Verweisung eines T�gesordnungspunkts oder eines Antr�gs �n ein �nderes, zu

benennendes Gremium,
d. Schluss der Redeliste,
e. Schluss der Deb�tte,
f. Unterbrechung eines T�gesordnungspunkts unter Fortführung der weiteren

T�gesordnung,
g. Unterbrechung der Sitzung für 10 Minuten zur Diskussion in Kleingruppen,
h. Vert�gung eines T�gesordnungspunktes,
i. Befristete Unterbrechung der Sitzung,
j. Vert�gung der Sitzung,
k. Feststellung der Beschlussfähigkeit,
l. Verifizierung eines über den Fernmeldeweg zugesch�lteten Mitglieds,
m. Verlängerung der Sitzungsd�uer um eine Stunde.

(2) Bei Anträgen zur Geschäftsordnung, �usgenommen Buchst�be k), lässt die Sitzungsleitung je
eine Wortmeldung „d�für“ und „d�gegen“ zu und lässt über den Antr�g �bstimmen.

(3) Die Sitzungsleitung erteilt d�s Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Wortmeldungen
mit dem Zuruf „zur Geschäftsordnung“ werden unmittelb�r n�ch Beendigung der l�ufenden
Ausführungen vorgezogen. Wer zur Geschäftsordnung redet, d�rf nicht zur S�che sprechen.

§ 15 Wortmeldungen
(1) Die Redezeit fürWortmeldungen ist �uf dreiMinuten beschränkt. Auf Antr�g k�nn die Redezeit

verlängert werden.
(2) Redebeiträge, die nicht zur S�che beitr�gen, werden zur Ordnung gerufen. Sollte n�ch

zweim�liger M�hnung nicht re�giert werden, wird d�s Rederecht für diesen
T�gesordnungspunkt entzogen. N�ch mehrm�liger Erm�hnung oder wenn bei einem
Redebeitr�g �ndere Mitglieder oder Gäste beleidigt werden, k�nn d�s Rederecht für die g�nze
Sitzung entzogen und die Person des R�umes verwiesen werden.



Nichtamtliche LesefassungGeschäftsordnung (F�chsch�ftsr�t B�uwesen Geoinform�tion Gesundheitstechnologie)In der F�ssung vom 06.01.2025§ 16 Gremienbescheinigung
Die Vorst�ndsvorsitzenden des F�chsch�ftsr�ts stellen �uf Antr�g eines Mitglieds eine
Gremienbescheinigung �us, mit der die regelmäßige Mit�rbeit des Mitglieds in diesem Gremium
(mindestens Teiln�hme �n der Hälfte der Sitzungen der Amtsperiode) bestätigt wird.
§ 17 Konstituierende Sitzung

(1) Die konstituierende Sitzung des F�chsch�ftsr�ts findet innerh�lb von vier Wochen n�ch Beginn
der W�hlperiode st�tt.

(2) Die T�gesordnung umf�sst mindestens die folgenden T�gesordnungspunkte:
�. Eröffnung durch einen Vorst�ndsvorsitzenden der vorherigen Sitzungsperiode,
b. Feststellen der Beschlussfähigkeit n�ch § 6,
c. W�hl des neuen Vorst�ndes und der neuen weiteren Ämter n�ch § 2.

§ 18 #bwahl und #usschluss von Mitgliedern des Fachschaftsrates
(1) Die in § 2 (1) � – f gen�nnten Personen können mit einer Zweidrittelmehrheit der �nwesenden

stimmberechtigten Mitglieder des F�chsch�ftsr�tes �bgewählt werden. Ein Antr�g �uf Abw�hl
muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder des F�chsch�ftsr�tes schriftlich eingereicht
werden. Die Abw�hl erfolgt in einer ordentlichen Sitzung des F�chsch�ftsr�tes. Vor der
Abstimmung muss dem betreffenden Mitglied die Möglichkeit zur Stellungn�hme gegeben
werden.

(2) Für den Ausschluss von Mitgliedern �us dem F�chsch�ftsr�t gilt die Org�nis�tionss�tzung der
Studierendensch�ft der J�de Hochschule Wilhelmsh�ven/Oldenburg/Elsfleth § 4 (8).

§ 19 Änderungen der Geschäftsordnung
(1) Änderungen �n der Geschäftsordnung können nur in einer ordentlichen Sitzung des

F�chsch�ftsr�tes beschlossen werden.
(2) Änderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der �nwesenden stimmberechtigten

Mitglieder.
(3) Die vorgeschl�genen Änderungen müssen den Mitgliedern des F�chsch�ftsr�tes mindestens

zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich oder in elektronischer Form zugestellt werden.
(4) Änderungen treten mit ihrer Ver�bschiedung durch d�s Studierendenp�rl�ment in Kr�ft,

sofern nicht �usdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.
§ 20 Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss durch d�s Studierendenp�rl�ment �m T�g n�ch der
Verkündung im �mtlichen Mitteilungsbl�tt der J�de Hochschule in Kr�ft.
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